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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Geldpolitik

In einem Grundsatzentscheid beschloss der Bundesrat zu Jahresbeginn, dass die
Erträge aus dem überschüssigen Gold der Nationalbank nach dem selben Schlüssel
verteilt werden sollen wie die normalen Jahresgewinne der Nationalbank: also zu einem
Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone. Dabei sprach er sich gegen
eine Zweckbindung des Bundesanteils, also etwa zugunsten der AHV oder der Bildung
und Forschung aus. Er blieb überdies bei seiner Ansicht, dass für diese Regelung eine
Verfassungsbestimmung nötig sei. Der Ständerat befasste sich mit der Frage anlässlich
der Behandlung der im Vorjahr eingereichten Motion Merz (fdp, AR) für die Verwendung
der Erträge aus dem Verkaufserlös für den Schuldenabbau. Mit 18:9 Stimmen stimmte er
dieser Motion zu. Später gab er auch noch vier Standesinitiativen Folge, welche den
Anspruch der Kantone auf einen Anteil von zwei Dritteln unterstrichen. Im Juni
vereinbarten das Finanzdepartement und die Nationalbank, dass ab Frühling 2004 die
Erträge aus den in einem Fonds aufbewahrten Erlösen vorläufig, d.h. bis zum Vorliegen
einer Verfassungsgrundlage, nach der Zweidrittel-Regelung auf den Bund und die
Kantone verteilt werden sollen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2003
HANS HIRTER

Nationalbank

Ende August lancierte die SVP die im Vorjahr von Nationalrat Blocher (svp, ZH)
angekündigte und von den SVP-Delegierten im April beschlossene Volksinitiative zur
Verteilung der von der Nationalbank nicht mehr benötigten Währungsreserven oder
derer Erträge. Sie verlangt, dass diese in vollem Umfang in den Ausgleichsfonds der
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) zu übertragen sind. Für die am 5. März
1997 vom Bundesrat angekündigte Solidaritätsstiftung würde dabei nichts mehr
übrigbleiben. Auch die SP konkretisierte ihre Vorstellungen, was mit diesen Geldern
anzufangen sei. Sie ging bei ihren Überlegungen davon aus, dass aus dem Verkauf der
nicht mehr benötigten Goldreserven wesentlich mehr als bisher angenommen, nämlich
rund CHF 24 Mia. zur Verfügung stehen werden. Davon möchte sie CHF 7 Mia. der
Solidaritätsstiftung zuweisen und die restlichen CHF 17 Mia. für die AHV zur
Finanzierung des flexiblen Rentenalters verwenden. Die FDP und die CVP stellten sich
weiterhin hinter die Idee einer Solidaritätsstiftung, legten sich jedoch bei der
Verwendung der restlichen Mittel noch nicht fest. Um ein Absacken des Goldkurses zu
vermeiden, verpflichteten sich fünfzehn europäische Notenbanken auf gestaffelte und
limitierte Verkäufe von Goldbeständen für die nächsten fünf Jahre, wobei die
Verkaufspläne der SNB darin voll berücksichtigt sind und demnach dadurch nicht
beeinträchtigt werden. 2

BERICHT
DATUM: 21.08.1999
HANS HIRTER

Die Auseinandersetzung über die Frage, ob mit dem Erlös aus dem Verkauf der nicht
mehr benötigten Goldbestände der Nationalbank eine Solidaritätsstiftung gegründet
werden soll, fand im Berichtsjahr ihren Abschluss. Volk und Stände lehnten die von
Bundesrat und Parlament vorgeschlagene Drittelslösung (je ein Drittel der Erträge eines
aus den Goldverkäufen alimentierten Fonds an eine Solidaritätsstiftung, an die AHV und
an die Kantone) in einer Volksabstimmung ab. Sie sprachen sich aber auch gegen die
von der SVP mit einer Volksinitiative geforderte Zuweisung der gesamten
Verkaufserträge an die AHV aus.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.09.2002
HANS HIRTER

Nach dem Scheitern der Solidaritätsstiftung in der Volksabstimmung begann sofort der
Wettbewerb der Vorschläge, wie die Erträge aus den Goldverkäufen der Nationalbank
denn sonst zu verteilen und zu verwenden seien. Dabei tauchte die Idee einer
Neuauflage der Solidaritätsstiftung nicht mehr auf. Die FDP, und nach einigem Zögern
auch die CVP sprachen sich für die Anwendung der normalen Verteilungsformel für
Nationalbankgewinne aus (zwei Drittel Kantone, ein Drittel Bund). Diese Position machte
sich auch die Konferenz der Kantonsregierungen zu eigen und wurde von den Kantonen
Jura, Obwalden und Solothurn mit Standesinitiativen bekräftigt. Nach Ansicht des Eidg.
Finanzdepartements bräuchte es aber auch dazu einen speziellen referendumsfähigen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2002
HANS HIRTER
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Beschluss, da es sich um aussergewöhnliche Erträge handle. Im Parlament wurden in
Bezug auf die Verwendung der Mittel verschiedene Vorstösse deponiert. So verlangten
die Freisinnigen Merz (AR) und Favre (VD) in gleichlautenden Motionen in den beiden
Räten, dass die Erträge zum Schuldenabbau verwendet werden müssen. Ein weiterer
Freisinniger (Dupraz, GE) schlug hingegen mit einer parlamentarischen Initiative eine
analoge Verteilung wie das eben abgelehnte Gegenprojekt vor, nur dass anstelle einer
Solidaritätsstiftung ein Forschungsfonds alimentiert werden soll. Ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative forderte der Christlichsoziale Fasel (FR) die
vollumfängliche Verwendung der Erträge durch den Bund für die Erhöhung der
Kinderzulagen. Die SVP hielt an ihrer ursprünglichen Idee fest, primär die AHV zu
begünstigen. Sie reichte eine parlamentarische Initiative ein, welche einen Drittel der
Erträge den Kantonen und zwei Drittel der AHV zukommen lassen will. Eine identische
Verteilung schlug der Genfer Nationalrat Grobet (alliance de gauche) ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative vor. Die SP hat sich noch nicht definitiv festgelegt;
bevorzugt aber Lösungen, welche neben der AHV auch Forschung und Bildung von den
Erträgen profitieren lassen. Schliesslich konnte ein vor allem von SP-Politikern
getragenes Komitee, das in der Endphase der Unterschriftensammlung aktive
Unterstützung durch die SP erhalten hatte, seine Volksinitiative für eine Zuweisung der
ordentlichen Jahresgewinne der Nationalbank an die AHV (abzüglich eines Betrags von 1
Mia. Fr. für die Kantone) einreichen. 3

Zusammen mit diesen Vorschlägen für die Verwendung der Gelder aus dem Goldverkauf
empfahl der Bundesrat die Ablehnung der Volksinitiative „Nationalbankgewinne für die
AHV“. Er konzentrierte sich bei seiner Ablehnung auf zwei Argumente: Die normalen
Nationalbankgewinne zur verfassungsmässigen Finanzierungsquelle für die
Altersversicherung zu erklären, würde die Unabhängigkeit der Nationalbank in ihren
geld- und währungspolitischen Entscheiden in Frage stellen, und die zu erwartenden
Beträge wären ohnehin viel zu gering für eine gesunde längerfristige Absicherung der
AHV. Die SP und die SVP protestierten umgehend gegen die Anträge der Regierung und
forderten die Ausschüttung eines grossen Anteils der Goldfondserträge und der
normalen Nationalbankgewinne an die AHV. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.08.2003
HANS HIRTER

Nach dem Entscheid über die Verwendung der überschüssigen Währungsreserven der
Nationalbank nahm das Parlament auch zur Volksinitiative „Nationalbankgewinne für
die AHV“ (sogenannte Kosa-Initiative) Stellung. Diese im Vorjahr eingereichte Initiative
befasst sich mit der Verteilung der zukünftigen Nationalbankgewinne. Die WAK-NR
schloss sich zwar der bundesrätlichen Ablehnungsempfehlung an, beantragte aber
einen Gegenvorschlag. Dieser sah vor, dass die Kantone nur noch die Hälfte des
jährlichen Reingewinns der Nationalbank erhalten (statt wie bisher zwei Drittel, oder
wie von der Initiative verlangt, den fixen Betrag von einer Mia Fr.) und die andere Hälfte
an die AHV geht. Der Basler Sozialdemokrat Rechsteiner als Vertreter der Initianten gab
zu Beginn der Debatte bekannt, dass bei Annahme des Gegenvorschlags die
Volksinitiative zurückgezogen würde. Die Fronten waren dieselben wir bei der
vorherigen Debatte über die Verwendung der überschüssigen Goldreserven der
Nationalbank: SVP und SP waren für den Gegenvorschlag, FDP und CVP lehnten diesen,
und selbstverständlich auch die Volksinitiative, zusammen mit dem Bundesrat ab. Die
Grünen gesellten sich diesmal zur Koalition von SVP und SP, welche ihren
Gegenvorschlag mit 95 zu 69 Stimmen durchbrachte. Der Ständerat folgte den
Argumenten des Bundesrats und lehnte sowohl die Volksinitiative als auch den
Gegenvorschlag des Nationalrats deutlich ab. In der ersten Runde der
Differenzbereinigung hielt die grosse Kammer mit 106 zu 72 Stimmen an ihrem
Gegenvorschlag fest. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.12.2004
HANS HIRTER

Der Ständerat beschloss gegen den Widerstand der SP und der meisten SVP-Vertreter
mit 32 zu 9 Stimmen Nichteintreten. Er drückte damit seine Haltung aus, dass für die
von ihm bevorzugte Verteilung (kein Fonds mit Ertragsausschüttung, sondern Übergabe
des gesamten Verkaufserlöses zu 1/3 an den Bund und zu 2/3 an die Kantone), welche
den gültigen Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen für die Gewinnverteilung der
Nationalbank entspric  ht, kein neuer Verfassungsartikel erforderlich sei, da die
Goldreserven nichts anderes als zurückbehaltene Gewinne seien. Wegleitend für den
Nichteintretensentscheid der Ständeräte war auch ihr Eindruck, dass mit den im
Nationalrat dominierenden Fraktionen der SP und der SVP keine Kompromisslösung
erreichbar wäre. Im Nationalrat brachte die CVP einen neuen Vorschlag ein. Sie stand

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2004
HANS HIRTER
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zwar weiterhin dazu, dem Bund nur einen Drittel zu überlassen, war nun aber bereit, für
diesen eine Zweckbindung vorzugeben, nämlich den Abbau der Schulden der IV-Kasse,
allerdings erst nach deren struktureller Sanierung in der anstehenden 5. IV-Revision.
Dieser Kompromissvorschlag konnte im Nationalrat aber nicht mehr diskutiert werden.
Er lehnte zwar den von der FDP vertretenen Antrag, sich dem Nichteintretensbeschluss
der kleinen Kammer anzuschliessen, mit 104 zu 72 Stimmen ab. Damit musste die
Vorlage aber vor einer weiteren Detailberatung an die kleine Kammer zurück gehen. Da
diese in der Dezembersession ihren Nichteintretensbeschluss bestätigte, fielen die
Vorlage des Bundesrates und auch der vom Nationalrat beschlossene
Verteilungsschlüssel endgültig aus den Traktanden. Nach Ansicht der Kommission des
Ständerates muss der Bundesrat damit die Verteilung des Verkaufserlöses auf die
Kantone und den Bund ohne Einschaltung eines Fonds gemäss der Bestimmungen der
Verfassung und des Nationalbankgesetzes vornehmen. Erforderlich wird dazu allerdings
noch ein Beschluss des Bundesrates und ein weiterer der Generalversammlung der
Nationalbank im Jahr 2005 sein. 6

Die Aufteilung des Erlöses von rund 21 Mia Fr. aus dem Verkauf des überschüssigen
Goldes der Nationalbank wurde 2005 definitiv vorgenommen. Daran änderte auch eine
lange Diskussion im Nationalrat im Zusammenhang mit der Behandlung von dringlichen
Interpellationen der Fraktionen der SVP, der SP und der GP nichts mehr. Diese hatten
nochmals erfolglos verlangt, dass mehr Geld direkt in den AHV-Fonds geleitet werde.
Kein Gehör fand auch das neu eingebrachte Argument der SP, mit der Verteilung sei bis
nach dem Entscheid über die Kosa-Volksinitiative zu warten, und bei einer Annahme
müsse deren Verteilprinzip angewendet werden. Der Bundesrat schloss sich anfangs
Februar der Ansicht des Ständerats an und brachte die in der Verfassung und im
Nationalbankgesetz festgelegte Verteilformel für Nationalbankreingewinne (zwei Teile
für die Kantone, einen für den Bund) zur Anwendung. Das EFD und die Leitung der
Nationalbank verständigten sich in der Folge über den Auszahlungsmodus. Dieses
Vorgehen fand Ende April auch die Zustimmung der Generalversammlung der
Nationalbank. Die Ausschüttung begann bereits im Mai und wurde Mitte Juli
abgeschlossen. Die meisten Kantone verwendeten den Geldsegen für den
Schuldenabbau. Obwohl sich damit das Anliegen der Kantone durchgesetzt hatte,
musste der Ständerat aus formellen Gründen beschliessen, den fünf eingereichten
Standesinitiativen für einen Zweidrittels-Anteil der Kantone, die er ursprünglich
unterstützt hatte, keine Folge mehr zu geben. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER

Noch nicht geregelt war damit die Verwendung des Bundesanteils von rund 7 Mia Fr.
Die Linke und die CVP wollten das Geld zur Tilgung der Schulden der IV einsetzen, die
SVP wollte die AHV begünstigen und die FDP sprach sich für eine Verwendung zum
Schuldenabbau aus. Der Bundesrat selbst gab keine Vorlieben an. Die Spitzen der
Bundesratsparteien einigten sich darauf, dass, auch im Sinne eines indirekten
Gegenvorschlags zur Kosa-Initiative, die rund 7 Mia Fr. in den AHV-Fonds fliessen
sollen. Diese Zuweisung wird allerdings nur vorgenommen werden, wenn Volk und
Stände die Kosa-Initiative ablehnen. Noch nicht entschieden wurde, ob das in den
Fonds eingelegte Geld dann für die AHV oder die IV verwendet wird. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER

Das Parlament empfahl die Volksinitiative „Nationalbankgewinne für die AHV“ (so
genannte Kosa-Initiative) ohne direkten Gegenvorschlag zur Ablehnung. Der Ständerat
bekräftigte in der ersten Runde der Differenzbereinigung seine Ablehnung des im
Vorjahr vom Nationalrat beschlossenen Gegenvorschlags, der den Kantonen nur die
Hälfte (statt wie bisher zwei Drittel oder wie in der Initiative vorgeschlagen eine
Fixsumme von einer Mia Fr.) des zukünftigen Reinertrags der Nationalbank zusprechen
und den Bundesanteil analog zur Initiative mit einer Zweckbindung zugunsten der AHV
versehen wollte. Die kleine Kammer stimmte zudem einer Fristverlängerung für die
Behandlung der Initiative zu. Der Nationalrat gewährte diese Fristverlängerung
ebenfalls. Nachdem beide Kammern die Einzahlung des Bundesanteils von 7 Mia Fr. aus
den Goldverkäufen der Nationalbank in den AHV-Fonds im Sinne eines indirekten
Gegenvorschlags akzeptiert hatten, sprach sich in der Wintersession dann auch der
Nationalrat für eine Ablehnung der Volksinitiative ohne direkten Gegenvorschlag aus.
Für die Kosa-Initiative setzten sich nur die SP und die GP ein. Sie sahen als einzige in
der Verpflichtung der Nationalbank, dauerhaft die AHV mitzufinanzieren, keine Gefahr
für eine unabhängige Notenbankpolitik. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER
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Die Fronten verliefen sehr klar. SP, GP, EVP, CSP, SD sowie die Gewerkschaften
unterstützten das Volksbegehren. Obwohl die SP die Initiative nicht selbst lanciert
hatte, sondern bloss ihr angehörende oder nahe stehende Personen, deklarierte sie sie
zu einem wichtigen Parteianliegen. Während der Abstimmungskampagne führte die SP
ins Feld, dass mit diesem Zuschuss die AHV noch auf mindestens ein Jahrzehnt hinaus
ohne Beitrags- oder Mehrwertsteuererhöhung und ohne Leistungskürzungen sicher
finanziert werden könnte. Die bürgerlichen Parteien, die Nationalbank und die
Unternehmerverbände waren ebenso geschlossen gegen die Volksinitiative. Sie
argumentierten, dass die angestrebte Zusatzfinanzierung der AHV mit den
Nationalbankgewinnen nicht sicher sei, da diese Gewinne grossen Schwankungen
unterliegen, und dass die infolge des demographischen Wandels entstehenden
Probleme mit dieser Zusatzfianzierung nicht gelöst, sondern nur verschoben würden.
Zudem käme die Nationalbank mit der Erwartung einer möglichst hohen
Gewinnablieferung an die AHV unter unzulässigen politischen Druck, was sowohl für die
Erfüllung ihrer Aufgabe einer inflationsfreien Geldversorgung als auch für den Ruf den
Finanzplatzes Schweiz negativ wäre. Letzteres wäre umso mehr der Fall, als in keinem
anderen Land die Gewinne der Nationalbank zweckgebunden sind. Gegen die Initiative
wandten sich auch die Kantonsregierungen, welche Mindereinnahmen in der Höhe von
jährlich rund 660 Mio Fr. befürchten mussten. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2006
HANS HIRTER

Am 24. September entschieden Volk und Stände über die Volksinitiative
„Nationalbankgewinne für die AHV“ (KOSA-Initiative). Diese verlangte die Zuweisung
der ordentlichen Jahresgewinne der SNB (minus eines Gewinnanteils von einer Mia Fr.
an die Kantone) an die AHV. 

Die Initiative wurde mit einem Nein-Stimmenanteil von 58,3% abgelehnt. Das Ergebnis
fiel damit wesentlich klarer aus, als Meinungsumfragen, welche noch einen Monat vor
dem Abstimmungstag die Befürworter in Front sahen, hatten erwarten lassen.
Zustimmende Mehrheiten ergaben sich nur in den Kantonen Basel-Stadt, Genf und
Tessin.

Abstimmung vom 24. September 2006

Beteiligung: 48,8%
Ja: 973 831 (41,7%) / 2 ½ Stände
Nein: 1 359 514 (58,3%) / 20 ½ Stände

Parolen:
– Ja: SP, GP, EVP (1*), SD, CSP; SGB, Travail Suisse.
– Nein: SVP, FDP, CVP, LP, EDU, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV, Arbeitgeberverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2006
HANS HIRTER

Nach der Ablehnung der Volksinitiative „Nationalbankgewinne für die AHV“ (KOSA-
Initiative) durch Volk und Stände konnte die 2005 vom Parlament beschlossene
vollständige Überweisung des Bundesanteils von einem Drittel aus den
ausserordentlichen Goldverkäufen in den AHV-Fonds in Kraft gesetzt werden. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.10.2006
HANS HIRTER

Gemäss Vox-Analyse hatten Personen aus dem linken Lager der Initiative weit
überdurchschnittlich stark zugestimmt. Trotz des grossen Engagements der SP legten
allerdings nur zwei von drei ihrer Sympathisanten ein Ja in die Urne. Bei den
bürgerlichen Wählern kam die Forderung bei den SVP-Anhängern bedeutend besser an
als beim Freisinn (30% resp. 15% Ja-Stimmen). Neben Linken stimmten Frauen, ältere
Personen und Stimmende aus niedrigen Einkommensschichten überdurchschnittlich
oft zu. Das Hauptargument für die Zustimmung war gemäss der Repräsentativbefragung
die Sorge um die finanzielle Lage der AHV. Bei den Gegnern waren die
Ablehnungsgründe vielfältiger; die Angst um die Unabhängigkeit der Politik der
Nationalbank spielte dabei eine untergeordnete Rolle. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.11.2006
HANS HIRTER
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Banken

Der Druck internationaler und supranationaler Organisationen auf das Bankgeheimnis
verstärkte sich im Berichtsjahr. In seiner Antwort auf eine Interpellation Schlüer (svp,
ZH) nahm der Bundesrat kritisch Stellung zu Empfehlungen, welche der OECD-
Ministerrat zur Einschränkung des von ihm als schädlich taxierten Steuerwettbewerbs
formuliert hatte. In diesem Text war auch Kritik am Bankgeheimnis angebracht worden,
insofern dieses den Informationsaustausch zwischen den staatlichen Behörden
verhindere. Die EU ihrerseits hatte im sogenannten Steuerkompromiss des
Europäischen Rates am Gipfel von Feira (Portugal) beschlossen, längerfristig einen
obligatorischen Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden über
Zinsauszahlungen an Bürger anderer EU-Staaten einzuführen. Als befristete
Übergangslösung kann an dessen Stelle auch eine Zinsbesteuerung eingeführt werden.
Wichtig für die Schweiz in diesem Zusammenhang war, dass auf Verlangen von Staaten
mit einem ähnlich verfassten Bankgeheimnis wie die Schweiz (Luxemburg und
Österreich) beschlossen wurde, von wichtigen Nicht-EU-Staaten eine gleichwertige
Regelung zu verlangen. Im Spätherbst einigte man sich in der EU über den Inhalt einer
entsprechenden Richtlinie; der einstimmig zu erfolgende Entscheid darüber wurde
aber noch nicht gefällt. Angesichts dieser zunehmenden Attacken auf das
schweizerische Bankgeheimnis berief Bundesrat Villiger eine Expertengruppe ein,
welche Abwehrstrategien entwickeln soll. In mehreren Erklärungen hielt der Bundesrat
fest, dass die Schweiz am Bankgeheimnis festhalten werde und die in der Schweiz
praktizierte Quellensteuer auf Zinsen eine valable Alternative im Kampf gegen
Steuerhinterziehung darstelle. Die zur Zeit nur auf inländischen Wertpapieren
erhobene Abgabe könnte durch eine neue Abgabe auf den Zinserträgen ausländischer
Anlagen nach dem Zahlstellenprinzip ergänzt werden. Gegen den Widerstand der SP-
und GP-Vertreter unterstützte die WAK des Nationalrats diese Haltung der Regierung. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.08.2000
HANS HIRTER

Während des ganzen Jahres verhandelte die Schweiz mit der EU über den
Themenkomplex „gleichwertige Massnahmen“ von wichtigen Nicht-EU-Mitgliedern zur
Verhinderung der Steuerhinterziehung. Für die EU bedeutete dies – zumindest war dies
ihre Verhandlungsposition – die Übernahme des für die EU beschlossenen
gegenseitigen Informationsaustausches der Steuerbehörden durch die Schweiz, wobei
sich diese Auskunftspflicht auf alle bei Banken geführten Konten von in der EU
ansässigen natürlichen Personen erstrecken würde. Dabei schreckten die
Finanzminister der EU und der für die Verhandlungen zuständige Kommissar Bolkestein
auch nicht vor Sanktionsdrohungen gegen die Schweiz zurück. Der Bundesrat
seinerseits hielt am Grundsatz fest, dass von der Schweiz bei blosser
Steuerhinterziehung (im Gegensatz zum Steuerbetrug) keine Rechtshilfe (und schon gar
keine rechtlich nicht anfechtbare Amtshilfe) geleistet wird. Er offerierte als seiner
Ansicht nach gleichwertiges und sogar effizienteres Mittel zur Bekämpfung der
Steuerhinterziehung weiterhin die Einführung einer Quellensteuer von bis zu 35% für
Personen mit Wohnsitz in der EU nach dem Zahlstellenprinzip, an deren Erträgen die
Wohnsitzstaaten partizipieren könnten. Die Verhandlungen, welche auch innerhalb der
EU verschiedene Interessen zutage treten liessen, konnten 2002 noch nicht
abgeschlossen werden. 15

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 13.12.2002
HANS HIRTER

Die im Rahmen der zweiten Bilateralen Verträge mit der EU geführten Verhandlungen
über die grenzüberschreitende Information der Finanzämter über Bankkonten zur
Verhinderung der Steuerhinterziehung machten im Berichtsjahr gewisse Fortschritte.
Am 21. Januar einigten sich die Finanzminister der EU darauf, dass ab 2004 zwölf
Staaten diese Informationen automatisch austauschen werden, und die drei übrigen
(Belgien, Luxemburg und Österreich) eine Quellensteuer einführen, welche bis 2010
schrittweise auf 35% erhöht wird. Diese Quellensteuer als Alternative zur Meldepflicht
entsprach den früher gemachten schweizerischen Vorschlägen. Damit waren die Türen
für eine analoge Regelung mit der Schweiz geöffnet, welche dieser, wie auch Österreich
und Luxemburg, die Beibehaltung des Bankgeheimnisses gegenüber den
Fiskalbehörden erlauben würde. Nach den Vorstellungen der EU-Finanzminister sollten
von der in der Schweiz auf Konten von natürlichen Personen mit Steuersitz in der EU
erhobenen Quellensteuer mindestens 75% in den Wohnsitzstaat fliessen. Nachdem die
Finanzminister der EU ihr Projekt im Juni definitiv verabschiedet hatten, ging es für die
EU darum, neben der Schweiz auch andere Finanzplätze (Liechtenstein, Kanalinseln,
USA etc.) für diese Regelung zu gewinnen, da die Schweiz die Gleichbehandlung aller in
Frage kommender Finanzplätze verlangt hatte. Um die neue Steuereinnahmen
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generierenden Vorschriften so schnell wie möglich in Kraft zu setzen (ursprünglich
geplant war der 1.1.2004), wünschte die EU die rasche Unterzeichnung eines
entsprechenden Abkommens mit der Schweiz, da Österreich und Luxemburg ihre
Unterschrift von derjenigen der Schweiz abhängig gemacht hatten. Dies stiess allerdings
bei der schweizerischen Regierung auf wenig Gegenliebe. Diese stellte sich auf
denselben Standpunkt wie die EU in den neunziger Jahren anlässlich der Verhandlungen
über die ersten Bilateralen Verträge zwischen der EU und der Schweiz. Sie beharrte
darauf, dass nicht einzelne Dossiers aus dem Paket herausgebrochen werden dürfen,
sondern bei allen Dossiers der Verhandlungsrunde (u.a. dem Mitmachen der Schweiz
beim Schengener- und beim Dubliner-Abkommen) eine Übereinkunft erzielt werden
muss. 16

Der im Rahmen der zweiten Bilateralen Verträge mit der EU ausgehandelte Vertrag über
die Zinsbesteuerung wurde vom Parlament in der Wintersession genehmigt. Dieser
führt für in EU-Staaten wohnhafte natürliche Personen eine Quellensteuer auf Zinsen
von Konten und verzinslichen Papieren bei Schweizer Banken ein. Der Steuersatz
beträgt für die ersten drei Jahre nach Inkraftsetzung 15%, steigt in den anschliessenden
drei Jahren auf 20% und erreicht danach den heute in der Schweiz bei Inländern
geltenden Satz von 35%. Die Schweiz behält einen Viertel dieser Abgaben, der Rest geht
an den Staat, in welchem die besteuerte Person niedergelassen ist. Der Bankkunde kann
sich dieser Pauschalsteuer entziehen, indem er die Bank autorisiert, die Zinserträge an
die Steuerbehörden seines Wohnsitzlandes zu melden. Im Nationalrat kritisierte die SVP
das Abkommen zwar, da damit das Bankgeheimnis auf die Dauer nicht gesichert sei, sie
zog aber ihren Nichteintretensantrag zurück. Gleichzeitig mit der Vertragsgenehmigung
hiess das Parlament die dazu gehörende Ausführungsgesetzgebung, das neue
Zinsbesteuerungsgesetz, gut. Dieses legt die Modalitäten fest, nach denen die Banken
die Zinszahlungen bei den schweizerischen Behörden melden und die Zinssteuer
abliefern müssen. Im Rahmen der Bilateralen II wurde auch ein Abkommen über die
Betrugsbekämpfung zwischen der Schweiz und der EU abgeschlossen. Es erleichtert
insbesondere bei Fällen von Warenschmuggel die Amtshilfe zwischen Zoll-, Steuer- und
Justizbehörden. Während bei Betrugsfällen zur Umgehung der indirekten Steuern und
Abgaben die Rechtshilfe (und damit die Aufhebung des Bankgeheimnisses) bereits jetzt
möglich war, wird dies in Zukunft auch für die Abgabenhinterziehung gelten. 17

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 17.12.2004
HANS HIRTER

Das im Rahmen der zweiten Bilateralen Verträge mit der EU ausgehandelte Abkommen
über die Zinsbesteuerung trat in Kraft. Da das Referendum nur gegen den Beitritt der
Schweiz zum Schengen/Dublin-Abkommen ergriffen worden war, fand zum
Zinsbesteuerungsabkommen keine Volksabstimmung statt.

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 01.07.2005
HANS HIRTER

Das als Alternative zum Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden
geschaffene Zinsbesteuerungsabkommen der Schweiz mit der EU gilt noch bis 2011. Da
es einige Schlupflöcher und Umgehungsmöglichkeiten aufweist, meldete der EU-
Steuerkommissar Leo Kovacs an, dass er bereits 2009 Verhandlungen innerhalb der EU,
aber auch mit der Schweiz über eine Verschärfung aufnehmen möchte. 18

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 14.11.2008
HANS HIRTER

Im Dezember 2014 präsentierte die Expertengruppe „Brunetti II“ ihren Schlussbericht
zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie. In Sachen Aussenbeziehungen regte
die Gruppe Sondierungsgespräche mit der EU betreffend Machbarkeit eines
Finanzdienstleistungsabkommens an. Gleichzeitig sollte die Frage des Marktzugangs für
Schweizer Finanzinstitute erörtert werden. Entsprechende Empfehlungen sprachen die
Expertinnen und Experten schon im Frühjahr 2014 aus. Nach Medienberichten
beantragten Eveline Widmer-Schlumpf und Didier Burkhalter dem Gesamtbundesrat
aber erst im Dezember, Sondierungsgespräche mit der EU in Sachen
Finanzdienstleistungsabkommen zu suchen. Ein weiterer Fokus des Schlussberichts lag
auf der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes. Konkret
empfahl die Gruppe die Umstellung der Verrechnungssteuer auf das Zahlstellenprinzip.
Eine entsprechende Vorlage schickte die Landesregierung ebenfalls im Dezember 2014
in die Vernehmlassung. Zu guter Letzt äusserte sich der Bericht auch zur
Finanzstabilität. Im Speziellen regten die Expertinnen und Experten eine Überprüfung
der Systemobergrenze in der Einlagesicherung für Bankeinlagen an. Ebenfalls
prüfenswert erachtete das Gremium eine Vorfinanzierung der Einlagesicherung. Am
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meisten Aufsehen erregten jedoch die Empfehlungen im Zusammenhang mit den
Kapitalanforderungen für (Gross-)Banken. Die Schweiz solle gemäss Schlussbericht zu
den Ländern mit „international führenden“ Eigenkapitalerfordernissen gehören.
Mehrheitlich wurde diese Empfehlung als Aufforderung zur Verschärfung der
(ungewichteten) Eigenkapitalerfordernisse interpretiert, kannten doch andere wichtige
Finanzplätze (beispielsweise die USA und das Vereinigte Königreich) strengere
Eigenkapitalanforderungen. Gleichzeitig mit der Kenntnisnahme des Schlussberichts
der Expertengruppe entschied der Bundesrat, einen „Beirat Zukunft Finanzplatz“
einzusetzen. Dieser sollte erneut durch Professor Aymo Brunetti präsidiert werden und
losgelöst vom Tagesgeschäft mit allen massgeblichen Akteuren der Finanzbranche
Fragen zur Finanzmarktstrategie erörtern und dem Bundesrat gegebenenfalls
Empfehlungen unterbreiten. 19

Börsen

In der Frühlingssession nahm der Nationalrat die Beratung zum
Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FINFRAG) auf. Dieses Gesetz soll neue Regeln zum
Handel mit derivaten Finanzinstrumenten erlassen und bestehende Bestimmungen, die
im Börsen-, Nationalbank- und Bankengesetz enthalten waren, vereinen. Die
Gesetzesanpassung erfolgte nicht unbedingt aus freien Stücken, sondern vielmehr als
Reaktion auf erheblichen internationalen Druck von Seiten der EU und der G-20, die
schweizerische Rechtslage internationalen Standards anzupassen. Dadurch erhofften
sich die Behörden, den Zugang schweizerischer Akteure zum europäischen Markt
bewahren zu können. Weder die betroffenen Branchen noch die Parteien zogen die
Notwendigkeit dieses Vorhabens in Zweifel, weshalb der Nationalrat ohne Gegenantrag
auf das Gesetz eintrat. Die Stimmung trauter Einigkeit fand jedoch in der
Detailberatung ein schnelles Ende, was sich in zahlreichen Minderheitsanträgen
manifestierte. Damit erfolgreich war eine Minderheit um Nationalrat Aeschi (svp, ZG),
die mit ihrem Antrag verlangte, einen von der vorberatenden Kommission (WAK-NR)
eingesetzten Passus, der negative Folgen von Hochfrequenzhandel eindämmen wollte,
wieder zu streichen. Die bürgerliche Mehrheit folgte diesem Antrag mit 116 zu 45
Stimmen deutlich. Ebenfalls durchzusetzen vermochte sich ein Antrag, der Geschäfte
von der Meldepflicht befreien wollte, sofern es sich bei den daran beteiligten Akteuren
um nichtfinanzielle Gegenparteien (Akteure aus der Realwirtschaft) handelte.
Kontrovers diskutiert wurde ein Antrag de Buman (cvp, FR), der die Schaffung von
sogenannten Positionslimiten forderte. Mit diesem Instrument werden die Anteile, die
ein bestimmter Akteur an einem Derivat erwerben kann, begrenzt und damit die
Möglichkeiten zur Beeinflussung des Preises durch einen einzelnen Marktteilnehmer
eingeschränkt. Trotz der Unterstützung durch Bundesrätin Widmer-Schlumpf und trotz
der Tatsache, dass sowohl die USA als auch die EU entsprechende Regeln kennen bzw.
schaffen, fand der Antrag keine Mehrheit und wurde mit 103 zu 73 Stimmen verworfen.
Schliesslich gelang es der bürgerlichen Ratsmehrheit auch, die Strafbarkeit von
fahrlässig verübten Delikten in diesem Kontext aufzuheben und Bussenobergrenzen für
verschiedene Delikte zu senken. 
Die kleine Kammer nahm sich in der darauffolgenden Sommersession des
Finanzmarktinfrastrukturgesetzes an. Dabei wurde deutlich, dass sich die
Kantonsvertreter nur teilweise mit den Vorschlägen des Nationalrates anfreunden
konnten. Einig waren sich die beiden Kammern bei der Frage, ob der
Hochfrequenzhandel eingeschränkt werden sollte: Wie bereits der Nationalrat sprach
sich auch der Ständerat gegen derartige Bestimmungen aus. Ebenfalls einverstanden
erklärte sich die kleine Kammer mit dem Vorhaben des Nationalrates, fahrlässig
begangene Delikte in diesem Zusammenhang von einer Bestrafung auszunehmen.
Bezüglich der Meldepflicht von Geschäften zwischen nichtfinanziellen Gegenparteien
stellte sich die kleine Kammer auf den Standpunkt des Bundesrats, wonach auch
Geschäfte solcher Art meldepflichtig sein sollten. Im Gegensatz zum Nationalrat, der die
Schaffung von Positionslimiten abgelehnt hatte, sprach sich der Ständerat für die
Schaffung derselben aus. Nach dem Willen des Ständerates sollte der Bundesrat die
Kompetenz erhalten, zu gegebener Zeit Positionslimiten einzuführen, wobei es der
Finma unterliegen sollte, diese zu fixieren. In der Schlussabstimmung passierte die
Vorlage die kleine Kammer schliesslich einstimmig, womit sie zurück in den Nationalrat
gelangte. 
Die grosse Kammer zeigte sich bezüglich Meldepflicht von Geschäften zwischen
nichtfinanziellen Gegenparteien kompromissbereit: Ein Minderheitsantrag Caroni (fdp,
AR), der die Befreiung von der Meldepflicht nur auf kleine nichtfinanzielle Parteien
beschränken wollte, wurde angenommen. Kein Entgegenkommen signalisierte die
grosse Kammer hingegen bei den Positionslimiten. Der Antrag der Kommission, dem
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ständerätlichen Vorschlag zuzustimmen, scheiterte knapp mit 91 zu 95 Stimmen am
Willen des bürgerlichen Lagers. 
Im weiteren Verlauf des Differenzbereinigungsverfahrens gelang es den beiden Räten
schliesslich doch noch, sich auf eine gemeinsame Linie zu einigen, wobei beide
Kammern je einmal von ihrer ursprünglichen Haltung abwichen. Der Nationalrat sprach
sich, wenn auch mit 92 zu 92 Stimmen und mit Stichentscheid des Präsidenten Rossini
(sp, VS) äusserst knapp, für den ständerätlichen Entwurf aus, der dem Bundesrat die
Kompetenzen einräumte, Positionslimiten einführen zu können. Der Ständerat hingegen
machte in der Frage der Befreiung von der Meldepflicht Konzessionen und erklärte sich
schliesslich mit dem Kompromissvorschlag des Nationalrats, wonach nur Geschäfte
zwischen kleinen nichtfinanziellen Gegenparteien nicht meldepflichtig sein sollen,
einverstanden. 
In der Schlussabstimmung wurde das Finanzdienstleistungsgesetz mit 137 zu 54
(Nationalrat) bzw. 43 zu 1 Stimmen gutgeheissen, wobei die SVP die einzige Partei war,
die sich gegen die Vorlage aussprach. Damit machte sie deutlich, dass aus ihrer Sicht zu
viele von der EU vorgegebene Inhalte in das vorliegende Gesetz eingeflossen seien. 20

Etant donné les modifications législatives relatives à l'échange de garanties au niveau de
l'infrastructure des marchés financiers au sein de l'Union européenne (UE), une
harmonisation rapide apparaît comme nécessaire afin que les acteurs helvétiques des
marchés financiers ne soient pas défavorisés. Par conséquent, le Département fédéral
des finances (DFF) a ouvert une procédure de consultation pour la modification de
l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF). Les principales
modifications concernent les échanges de garanties pour les transactions dérivées de
gré à gré. Il s'agit d'une extension des garanties autorisées et des dérogations au niveau
de l'échange des garanties, et d'un assouplissement de la législation relative aux
décotes supplémentaires. Vu le caractère relativement urgent de la situation, la
consultation sur la modification de l'OIMF doit se terminer déjà en avril. 21

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.02.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que les relations entre l'Union européenne (UE) et la Suisse semblaient s'orienter
vers un climat agréable et tempéré, l'équivalence boursière accordée à la Suisse, mais
limitée dans le temps, a résonné comme un coup de tonnerre dans ce ciel plutôt bleu.
En effet, si une reconnaissance a été accordée, la Suisse demeure le seul Etat tiers a
avoir reçu une équivalence limitée au 31 décembre 2018. Le Conseil fédéral n'a pas
tardé à réagir. Considérant que cette décision visait à affaiblir la place financière
Suisse, il a entrepris des travaux pour renforcer la compétitivité de la Suisse. La
suppression du droit de timbre a notamment été mentionnée comme mesure. 22
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